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Grundgesetz 

für die Bundesrepublik Deutschland 
vom 23. Mai 1949 (BGBl. I S. 1) 

 
Zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 26.08.2006 (BGBl. I, S. 2034) 

 
(Auszüge) 

 
 
 
Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen,  

von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden 
der Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt 
dieses Grundgesetz gegeben.  

Die Deutschen in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, 
Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen haben in 
freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. Damit gilt dieses 
Grundgesetz für das gesamte Deutsche Volk. 

 
Artikel 1 

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflich-
tung aller staatlichen Gewalt.  
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Men-
schenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Ge-
rechtigkeit in der Welt.  

(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Recht-
sprechung als unmittelbar geltendes Recht.  

 

Art. 2 
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die 
Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittenge-
setz verstößt.  
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist 
unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.  
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Art. 3 
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.  
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchset-
zung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung beste-
hender Nachteile hin.  

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinde-
rung benachteiligt werden.  

 

Art. 4 
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltan-
schaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.  
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.  

(3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. 
Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.  

 

Art. 5 
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu ver-
breiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pres-
sefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleis-
tet. Eine Zensur findet nicht statt.  
(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den 
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen 
Ehre.  

(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet 
nicht von der Treue zur Verfassung.  

... 

Art. 18 

Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit (Artikel 5 Abs. 1), 
die Lehrfreiheit (Artikel 5 Abs. 3), die Versammlungsfreiheit (Artikel 8), die Vereinigungsfrei-
heit (Artikel 9), das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10), das Eigentum (Artikel 
14) oder das Asylrecht (Artikel 16a) zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß 
werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen. 
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Art. 19 

(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund eines 
Gesetzes eingeschränkt werden kann, muss das Gesetz allgemein und nicht nur für den 
Einzelfall gelten. Außerdem muss das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels 
nennen.  

(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden.  

(3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem We-
sen nach auf diese anwendbar sind.  

(4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der 
Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche 
Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt. 

... 
 
 

Artikel 23 
 
(1) Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der 
Entwicklung der Europäischen Union mit, die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und 
föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist und einen diesem 
Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet. Der Bund kann 
hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen. Für die Be-
gründung der Europäischen Union sowie für Änderungen ihrer vertraglichen Grundlagen und 
vergleichbare Regelungen, durch die dieses Grundgesetz seinem Inhalt nach geändert oder 
ergänzt wird oder solche Änderungen oder Ergänzungen ermöglicht werden, gilt Artikel 79 Abs. 
2 und 3. 
 
(2) In Angelegenheiten der Europäischen Union wirken der Bundestag und durch den Bundes-
rat die Länder mit. Die Bundesregierung hat den Bundestag und den Bundesrat umfassend 
und zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu unterrichten. 
 
(3) Die Bundesregierung gibt dem Bundestag Gelegenheit zur Stellungnahme vor ihrer Mitwir-
kung an Rechtssetzungsakten der Europäischen Union. Die Bundesregierung berücksichtigt 
die Stellungnahmen des Bundestages bei den Verhandlungen. Das Nähere regelt ein Gesetz. 
 
(4) Der Bundesrat ist an der Willensbildung des Bundes zu beteiligen, soweit er an einer ent-
sprechenden innerstaatlichen Maßnahme mitzuwirken hätte oder soweit die Länder innerstaat-
lich zuständig wären. 
 
(5) Soweit in einem Bereich ausschließlicher Zuständigkeiten des Bundes Interessen der Län-
der berührt sind oder soweit im übrigen der Bund das Recht zur Gesetzgebung hat, berück-
sichtigt die Bundesregierung die Stellungnahme des Bundesrates. Wenn im Schwerpunkt Ge-
setzgebungsbefugnisse der Länder, die Einrichtung ihrer Behörden oder ihre Verwaltungsver-
fahren betroffen sind, ist bei der Willensbildung des Bundes insoweit die Auffassung des Bun-
desrates maßgeblich zu berücksichtigen; dabei ist die gesamtstaatliche Verantwortung des 
Bundes zu wahren. In Angelegenheiten, die zu Ausgabenerhöhungen oder Einnahmeminde-
rungen für den Bund führen können, ist die Zustimmung der Bundesregierung erforderlich. 
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(6) Wenn im Schwerpunkt ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse der Länder auf den Ge-
bieten der schulischen Bildung, der Kultur oder des Rundfunks betroffen sind, wirdl die Wahr-
nehmung der Rechte, die der Bundesrepublik Deutschland als Mitgliedstaat der Europäischen 
Union zustehen, vom Bund auf einen vom Bundesrat benannten Vertreter der Länder übertra-
gen.  
 
(7) Das Nähere zu den Absätzen 4 bis 6 regelt ein Gesetz, das der Zustimmung des Bundesra-
tes bedarf.  
 


